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bitte zurücksenden an: 

Hansestadt Stendal  

1.4.3 Steuerverwaltung 

Markt 14/15 

39576 Hansestadt Stendal  

 

 

Beherbergungssteuer  

Formular 3: Änderungsmitteilung der Beherbergungseinrichtung 

gemäß § 7 Abs. 1 und 2 der Satzung über die Erhebung einer Beherbergungssteuer in der Hansestadt Stendal 

 
Bitte beachten Sie, dass ein Betreiberwechsel sowie der Betrieb oder die Aufgabe einer Beherbergungseinrichtung 

bzw. eines Standortes mit den Formularen zur Ab- bzw. Anmeldung einer Beherbergungseinrichtung anzuzeigen ist. 

 
Finanzadresse* 

 
 
Angaben zum Betreiber/ zur Betreiberin der Beherbergungseinrichtung (bisherige Angaben) 

Vorname* 

 
Name* 

 
Geburtsdatum 

 
Firma 

 
 
Folgende Änderung wird angezeigt: * 

 Namensänderung des Betreibers/ der Betreiberin 
Vorname 

 
Name 

 
Geburtsdatum 

 
 

 Firmenänderung 
Firma 

 
 

 

 

 

 

 

 

Formular 3:  

Änderungsmitteilung der 

Beherbergungseinrichtung 
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 Adressänderung des Betreibers/ der Betreiberin 

Straße 

 
Hausnummer 

 
Postleitzahl 

 
Ort 

 

 
 Änderung der Kontaktmöglichkeiten 

Telefon. E-Mail-Adresse 

 
Website 

 
 

 Änderung des Namens/ der Bezeichnung der Beherbergungseinrichtung  
Name/ Bezeichnung der Beherbergungseinrichtung 

 
 

 Änderung der Anzahl der Beherbergungseinheiten bzw. der Gesamtzahl der Betten 
Anzahl der Beherbergungseinrichtungen (Anzahl der Zimmer/Wohnungen) 

 
Gesamtanzahl der Betten 

 

 
 Adressänderung der Beherbergungseinrichtung  

Straße 

 
Hausnummer 

 
Postleitzahl 

 
Ort 

 

 
 sonstige Änderung 

 

 
 
 

 
Hinweise zur Änderungsmitteilung 

Nach § 7 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung einer Beherbergungssteuer in der Hansestadt Stendal ist der 

Betreiber oder die Betreiberin einer Beherbergungssteuer verpflichtet, innerhalb eines Monats nach Änderung der 

angemeldeten Daten die neuen Daten der Hansestadt Stendal mitzuteilen.  

 
Ort, Datum* 

 
Unterschrift, ggf. Stempel* 

 
 
 

   


